
Krankenversicherung AG

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die Krankentagegeld-
Versicherung(KV777_201212)

Teil II Tarife
Tarif TS mit geschlechtsunabhängiger Beitragskalkulation
Krankentagegeld-Versicherung für Selbstständige

Gültig in Verbindung mit
Teil I Musterbedingungen (MB/KT) inklusive der Tarifbedingungen der

Krankentagegeld-Versicherung für Arbeitnehmer und Selbstständige Nr. 1-34

1. Versicherungsleistungen
Die Zahlung des Krankentagegeldes beginnt im Tarif
TS2 ab der 3. Woche (Karenzzeit 2 Wochen)
TS3 ab der 4. Woche (Karenzzeit 3 Wochen)
TS4 ab der 5. Woche (Karenzzeit 4 Wochen)
TS6 ab der 7. Woche (Karenzzeit 6 Wochen)
der Arbeitsunfähigkeit.

2. Monatsbeiträge
Es gelten die im Versicherungsschein ausgewiesenen Beiträge.
Die Höhe des Tarifbeitrags richtet sich nach dem erreichten Alter bei
Eintritt in den jeweiligen Tarif (Eintrittsalter). Bei einer Änderung der
Beiträge wird dem Eintrittsalter gemäß Teil I, § 8 a Rechnung getragen.

3. Berufsrisiko
Auftretende Berufskrankheiten und Berufsunfälle sind zuschlagfrei mit-
versichert.

4. Leistungsdauer
Das Krankentagegeld wird ohne zeitl iche Begrenzung gezahlt.
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